
Nachhaltigkeit in der Versicherungsvermittlung 
Informationen gemäß Art. 3 Abs. 2, Art. 4 Abs. 5, Art. 5 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 2 der Verordnung 
(EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Transparenzverordnung, TVO) 

Stand: 10.03.2021  Seite 1 von 2 

1.  Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsri-
siken bei unserer Versicherungsvermittlung 
(Art. 3 Abs. 2 TVO) 
 
Nachhaltigkeit in der Versicherungsvermitt-
lung durch den Versicherungsmakler 
 
Als ein zukunftsträchtig aufgestellter Versiche-
rungsmakler gehört eine verantwortungsvolle 
Betreuung in Versicherungsfragen zu unserem 
Selbstverständnis und Leitbild. 
 
Das Angebot von passgenauem Versiche-
rungsschutz und eine hohe Kundenzufrieden-
heit sind unsere wichtigsten Unternehmens-
ziele. Basis für eine hohe Kundenzufriedenheit 
ist eine umfassende, gute Beratung. Dazu ge-
hören das Angebot und die Empfehlung geeig-
neter – und falls unsere Kundinnen und Kunden 
dies wünschen – auch nachhaltiger (im Sinne 
der ESG-Kriterien) Versicherungsanlage- und 
Altersvorsorgeprodukte sowie die Berücksichti-
gung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Versi-
cherungsvermittlung.  
 
Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisi-
ken bei der Versicherungsvermittlung erfolgt in 
erster Linie über die Auswahl der Versiche-
rungsanlage- und Altersvorsorgeprodukte, die 
wir unseren Kundinnen und Kunden als für sie 
geeignet empfehlen. Hierfür holen wir für un-
sere Kunden Angebote aus der Breite des 
Marktes ein.  
 
Unter einem Nachhaltigkeitsrisiko verstehen wir 
ein Ereignis oder eine Bedingung in den Berei-
chen Umwelt, Soziales oder Unternehmensfüh-
rung, dessen bzw. deren Eintreten tatsächlich 
oder potenziell wesentliche negative Auswir-
kungen auf den Wert der Investition unserer 
Kunden haben könnte. 
 
Im Einzelnen gehen wir dabei wie folgt vor: 
 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisi-
ken bei der Empfehlung nachhaltiger Fi-
nanzprodukte 
 
Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit von Fi-
nanzprodukten, die wir unseren Kundinnen und 
Kunden mit einer Präferenz für nachhaltige An-
lagen empfehlen, werden Nachhaltigkeitsrisi-
ken in zweierlei Hinsicht berücksichtigt. 
 
Bereits alle Versicherer sind generell aufgrund 
regulatorischer Vorgaben verpflichtet, Nachhal-
tigkeitsaspekte im Rahmen ihrer Investitions-
entscheidungen zu berücksichtigen. Gerne stel-
len wir Ihnen das Nachhaltigkeitskonzept der für 

Ihre Wünsche und Bedürfnisse als passgenau 
empfohlenen Versicherer auf Ihren Wunsch ge-
sondert dar. 
  
Wir sorgen ferner dafür, dass die Beraterinnen 
und Berater die jeweils von ihnen angebotenen 
nachhaltigen Produkte umfassend kennen und 
beurteilen können. Aktuelle Produktkenntnisse 
werden durch ein – über die gesetzlichen Anfor-
derungen hinausgehendes – qualifiziertes 
Schulungs- und Weiterbildungsangebot vermit-
telt. 
 
2.  Berücksichtigung der wichtigsten nach-
teiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren bei der Versicherungsvermittlung 
(Art. 4 Abs. 5 TVO) 
 
Wir berücksichtigen die wichtigsten nachteili-
gen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfakto-
ren Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, 
die Achtung der Menschenrechte und die Be-
kämpfung von Korruption und Bestechung in 
der Versicherungsvermittlung.  
 
Umgesetzt wird es dadurch, dass die entspre-
chenden Informationen zu der Berücksichti-
gung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der Kapital-
anlage des von uns angebotenen Versicherers 
berücksichtigt werden. Dies erfolgt nicht nur im 
Vorfeld einer Empfehlung, sondern auf Wunsch 
des Kunden jederzeit auf Basis der vom jeweils 
angebotenen Versicherer zu seiner Nachhaltig-
keitsstrategie zur Verfügung gestellten Informa-
tionen. Auf Wunsch des Kunden stellen wir ihm 
diese – soweit möglich – bis zum individuell 
empfohlenen Produkt dar. 
Neben der allgemeinen Information des Versi-
cherers zu dessen Strategie zur Berücksichti-
gung der Auswirkungen der Anlagen auf Nach-
haltigkeitsrisiken beziehen wir uns dabei auch 
auf die vorvertraglichen Informationen des Ver-
sicherers zum jeweiligen Produkt. 
 
3.  Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 
in unsere Vergütungspolitik (Art. 5 Abs. 1 
TVO) 
 
Unsere Vergütung für die Vermittlung von Ver-
sicherungen orientiert sich nicht an den Nach-
haltigkeitsrisiken, die mit den entsprechenden 
Anlagen einhergehen. Dies bedeutet insbeson-
dere, dass die Vergütungshöhe des Produktes 
nicht von den Nachhaltigkeitsrisiken der Anlage 
positiv oder negativ beeinflusst wird. 
Wir stellen bereits aufgrund gesetzlicher Vorga-
ben im Rahmen unserer Vergütungspolitik si-
cher, dass die Leistung und Tätigkeit unserer 
Mitarbeitenden nicht in einer Weise vergütet  
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oder bewertet wird, die mit unserer Pflicht, im 
bestmöglichen Interesse der Kundinnen und 
Kunden zu handeln, kollidiert. Insbesondere 
werden durch die Vergütung keine Anreize ge-
setzt, ein Versicherungsanlage- oder Altersvor-
sorgeprodukt zu empfehlen, das den Bedürfnis-
sen der Kundinnen und Kunden weniger ent-
spricht.  
 
Die von uns an unsere Mitarbeitenden gezahlte 
Vergütung hat keinen Einfluss auf die Einbezie-
hung von Nachhaltigkeitsrisiken. 
 
4.  Informationen zur Art und Weise der Ein-
beziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und 
zu den Ergebnissen der Bewertung der Aus-
wirkungen auf die Rendite (Art. 6 Abs. 2 
TVO) 
 
Bei der Beratung zu Versicherungsanlagepro-
dukten, Riester- und Basisrenten bzw. zur be-
trieblichen Altersversorgung werden die Nach-
haltigkeitsrisiken einbezogen, indem die vorver-
traglichen Informationen der Versicherer ver-
wendet werden.  
 
Bei einer möglichen pflichtgemäßen Einschät-
zung einer vergleichbaren oder besseren Ren-
dite des Produktes, das Nachhaltigkeitsrisiken 
berücksichtigt, wird dieses Produkt vorrangig 
empfohlen.  


